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Verbraucherschutz Nutztiere

Die Hochleistungsproduktion stellt an die
Fähigkeit der Tiere, sich gesund zu erhalten,
hohe Anforderungen, da die Regulationsme-
chanismen im Tier überfordert werden kön-
nen. Neuere Empfehlungen zur tiergerechten
Haltung berücksichtigen diese ursächlichen
Zusammenhänge und zielen nun zum großen
Teil auf die Verhaltensansprüche der Tiere und
die Gesunderhaltung des Bestandes.

Auch für den Ökolandbau wurden die Zie-
le mit der Umsetzung der EWG-VO 2092/91
und der darin enthaltenen Richtlinie zur Tier-
haltung (EG-VO 1804/99) neu definiert. Die
Tiergesundheit soll vor allem durch Vorsorge,
Auswahl geeigneter Rassen, Fütterung und
Umweltbedingungen sowie angepasster Leis-
tungsniveaus gewährleistet werden.1)

Ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung trat
am 24. August 2000 diese EG-Verordnung zur
ökologischen Tierhaltung in Kraft. Hinsicht-
lich der Tierbehandlungen in ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben gibt es noch Informa-

tionslücken und Missverständnisse. Diese an-
zusprechen und nach Möglichkeit zu klären,
ist Ziel des folgenden Artikels.

Schwerpunkt liegt auf der Prophylaxe
Die Öko-Verordnung legt den Schwerpunkt
eindeutig auf die Gesunderhaltung der Tiere
durch Prophylaxe in der Landwirtschaft. Im
Anhang I B Nr. 5 der EG–Öko-Verordnung
„Krankheitsvorsorge und Tierärztliche Be-
handlung“ (Heraushebungen durch die Ver-
fasserin) heißt es:

„5.1. Die Krankheitsvorsorge im Rahmen
der ökologischen tierischen Erzeugung
beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) Wahl geeigneter Rassenoder Linien, wie
in Abschnitt 3 dargelegt,
b) Anwendung tiergerechter Haltungsprak-
tiken, die den Bedürfnissen der einzelnen
Tierarten gerecht werden sowie eine hohe
Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
fördern und Infektionen vorbeugen,

c) Verfütterung hochwertiger Futtermittel,
regelmäßiger Auslauf und Weidezugang
zur Förderung der natürlichen Immunität
der Tiere,
d) Gewährleistung einer angemessenen
Besatzdichte, um Überbelegung und damit
zusammenhängende Tiergesundheitspro-
bleme zu vermeiden.
5.2. Bei Befolgung der oben genannten
Grundsätze dürfte es möglich sein, Tier-
gesundheitsprobleme zu begrenzen, so
dass die Tiergesundheit hauptsächlich
durch vorbeugende Maßnahmen sicherge-
stellt werden kann.“

Ursachen für Probleme mit der 
Tiergesundheit im Ökolandbau
In der Realität hat sich bisher keine durch-
gängig bessere Herdengesundheit im Öko-
landbau darstellen können. Es gibt Krank-
heitskomplexe, die weniger häufig auftreten
sollen (Kälber- und Ferkelkrankheiten, Lahm-
heiten und Stoffwechselprobleme). Aber
auch das Gegenteil, z. B. häufigere Fälle von
Mastitis bei Kühen, Durchfall, Lahmheiten
und respiratorischen Erkrankungen bei
Schweinen und erhöhte Mortalität in der Ge-
flügelhaltung sind beschrieben. Durch die
Freilandhaltung steigt das Risiko des Vor-
kommens von Weideparasitosen und anderen
Infektionskrankheiten.

Die meisten Ursachen für Probleme mit der
Tiergesundheit werden im Management gese-
hen. Zwischen den Betrieben gibt es größere
Variationen als zwischen konventioneller und
ökologischer Wirtschaftsweise. 

Andere Ursachen sollen die Einschränkun-
gen bei der Anzahl der Behandlungen und der
medikamentösen Prophylaxe sein. 

Aber auch die tierärztlichen Behandlun-
gen werden kritisiert. Es soll ein „erhebliches
Wissensdefizit der Tierärzte“ bzgl. Beratun-
gen und strategischer Problemlösungen ge-
ben. Dazu wird eine gewisse Skepsis der
Tierärzte gegenüber der ökologischen Wirt-
schaftsweise, Rechtsunsicherheit bezüglich
Arzneimittelanwendungen und mangelhafte
Interaktion zwischen Landwirt und Tierarzt
beschrieben (Sundrum, A., 2004).

Tierbehandlungen 
im Ökolandbau – 
ein besonderes Problem?
Fünf Jahre nach Einführung der EG-Öko-Verordnung für Tierhaltung

von Regine Koopmann

Die für den Tierarzt wichtigsten Vorschriften der EG-Öko-Verordnung betreffen u. a. das Behandlungsge-
bot, das Primat der komplementärmedizinischen Methoden sowie Fragen zu Impfungen, Dokumentati-
onspflicht, Wartezeit oder die Anzahl der Behandlungen (hier: Behandlung einer Kuh mit Akupunktur).
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Anzeige

Vorschriften für Tierärzte
Die Ansicht, dass die Behandlung in einem Öko-
Betrieb ausschließlich mit „alternativen Mit-
teln“ erlaubt sei, ist weit verbreitet. Dies lässt
sich jedoch aus der Verordnung nicht herleiten.
Die für den Tierarzt wichtigsten Vorschriften
lassen sich in vier Punkten darstellen:

1. Behandlungsgebot
Zunächst einmal gibt es ein Behandlungsge-
bot, d. h. kranke Tiere müssen behandelt wer-
den, auch wenn die maximal zulässige Anzahl
der Behandlungen überschritten wird, die den
Öko-Status erhalten (s. Punkt 4, Anzahl der
Behandlungen):

„5.3. Wenn ungeachtet aller genannten
vorbeugenden Maßnahmen ein Tier er-
krankt oder sich verletzt, ist es unverzüg-
lich zu behandeln, erforderlichenfalls in ge-
trennten, geeigneten Räumlichkeiten.“ 2)

Ein Landwirt handelt also verordnungswidrig,
wenn er seinen kranken Tieren keine Be-
handlung zukommen lässt. 

2. Primat der komplementär-
medizinischen Methoden 
Auch die Behandlung der Tiere im Öko-Land-
bau ist im Zusammenhang mit dem Ziel der

Entwicklung einer nachhaltigen Landwirt-
schaft zu sehen (Anhang I B 1.3). „Alterna-
tive“ Behandlungen sollen die Regulations-
kräfte des Organismus unterstützen, ohne
Chemikalienrückstände zum Beispiel in Dung
(Umweltschutz) und Lebensmitteln (Verbrau-
cherschutz) zu hinterlassen.
Deshalb gilt das Primat der komplementär-
medizinischen Methoden: 

„5.4. Für die Verwendung von Tierarznei-
mitteln im ökologischen Landbau gelten
folgende Grundsätze:
a) Phytotherapeutische Erzeugnisse (z. B.
Pflanzenextrakte (ausgenommen Antibioti-
ka), Pflanzenessenzen usw.), homöopathi-
sche Erzeugnisse (z. B. pflanzliche, tierische
und mineralische Stoffe) sowie Spurenele-
mente und die in Anhang II Teil C Abschnitt
3 aufgeführten Erzeugnisse sind chemisch-
synthetischen allopathischen Tierarznei-
mitteln oder Antibiotika vorzuziehen, so-
fern sie tatsächlich eine therapeutische Wir-
kung auf die betreffende Tierart und die zu
behandelnde Krankheit haben.“

aber:
„b) Kann mit den oben genannten Mitteln
eine Krankheit oder eine Verletzung
tatsächlich oder voraussichtlich nicht wirk-

sam behandelt werden und ist eine Be-
handlung zur Vermeidung von Leiden oder
Qualen des Tieres erforderlich, so dürfen in
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-
synthetische allopathische Tierarzneimit-
tel oder Antibiotika verabreicht werden.“

Der kurativ tätige Tierarzt soll also zunächst
wirksame Phytotherapeutika oder Homöopa-
thika, Spurenelemente und Mineralstoffe an-
wenden. Die Wirksamkeit wird hier zweimal
besonders betont. Wenn diese nicht zwei-
felsfrei gegeben ist, sind die vertrauten Me-
dikamente anzuwenden.

Die volle Therapiefreiheit bleibt auch er-
halten, denn Einschränkungen in derWahl des
Medikaments macht nur der Bioland-Anbau-
verband. Dies ist aber eine rein privatrechtli-
che Vereinbarung zwischen dem Landwirt und
dem Verband. Ein vom Tierarzt frei gewähltes
Medikament gefährdet die Anerkennung als
„Bio-Erzeugnis“ nach EG-Öko-Verordnung kei-
neswegs. Hier gibt es weit verbreitete Miss-
verständnisse. 

Die Tierärzte geben häufig die Einschrän-
kung in der Medikamentenwahl als größtes
Hemmnis bei der Betreuung von Bio-Betrie-
ben an. Die Auseinandersetzung muss aber
zwischen dem Landwirt und seinem Verband
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geführt werden, die Richtlinien der EG-Öko-
Verordnung sind bei der Wahl des Medika-
mentes nicht restriktiv!

Der Einsatz der chemisch-synthetischen,
allopathischen Arzneimittel ist allerdings auf
das unabdingbare Mindestmaß zu beschrän-
ken.3) Dies sollte für einen Tierarzt jedoch
selbstverständlich sein; die Grundsätze der
„Guten Veterinärmedizinischen Praxis“ und
die so genannten „Antibiotika-Leitlinien“
enthalten einen ähnlichen Passus.

Also muss zwar grundsätzlich die Behand-
lung der Nutztiere auf einem ökologisch wirt-
schaftenden Betrieb das Gebot der Anwen-
dung der so genannten Naturheilverfahren
beachten, aber auch im Ökolandbau hat das
Wohl des Tieres Vorrang und eine chemische
Behandlung ist jederzeit aus Tierschutzgrün-
den zulässig. 

Anmerkung:
Ein weites Feld, das es ja eigentlich nur wie-
derzuentdecken gilt, wird die Pflanzenmedi-
kation sein. In der Humanmedizin scheint es
in den letzten Jahren große Fortschritte auf
diesem Sektor zu geben – die Tiermedizin soll-
te hier so schnell wie möglich (wieder) ein-
steigen. Die Homöopathie erfordert ein neu-
es Herangehen an das einzelne Tier und un-
ter Umständen an die ganze Herde. In Berlin
befindet sich ein E-Learning-Kurs zu Grund-
lagen der Naturheilverfahren in Vorbereitung.
Auch die dort gepflegte Internetseite
www.oekovet.de bietet gute Informations-
möglichkeiten. In Hannover hat sich eine stu-
dentische Arbeitsgemeinschaft etabliert. Die
Fortbildung für Tierärzte ist möglich, aber in
jeder Hinsicht aufwändig. Hier sind weitere
Bestrebungen nötig, denn die geforderte
„Wirksamkeit“ der so genannten Naturheil-
verfahren hängt noch zum großen Teil von der
Erfahrung des Therapeuten ab.

3. Prävention oder Therapie?
„5.4

c) Die präventive Verabreichung chemisch-
synthetischer allopathischer Tierarzneimit-
tel oder von Antibiotika ist verboten.“ 2)

Frage: Ist das Trockenstellen per antimikro-
biellem Euterinjektor bei Kühen, die be-
kanntermaßen Mastitis gefährdet sind, eine
prophylaktische Maßnahme oder ist es viel-
mehr eine therapeutische Behandlung zur
Bekämpfung subklinisch-chronischer Ma-
stitiden? Auch die so genannte „Einstal-
lungsprophylaxe“ kann man als Therapie be-
trachten, denn die Tiere sind ja bereits in ih-
rer Abwehrlage geschwächt und mit größter
Wahrscheinlichkeit in der Inkubation. Zudem
wird durch rechtzeitige, wirksame Behand-
lung letztendlich viel Medikament einge-
spart. Oder unterstützt der Tierarzt hiermit
eine nicht tiergerechte Haltungsform? Dieser
Bereich bietet auch weiterhin viel Diskussi-
onsstoff. 

Übrigens gaben 48 Prozent von 69 be-
fragten Öko-Landwirten an, „prophylakti-
sche” Wurmkuren in der Mutterkuhhaltung (!)
durchzuführen, dito 56 Prozent der Sauen-
halter (Rahmann, G. et al., 2004). Entweder
wird der Begriff „Prophylaxe“ nicht überall
gleichbedeutend verwendet oder es scheiden
sich hier Anspruch und Wirklichkeit.

Zweifellos wird vom Tierhalter im Öko-
landbau eine besonders intensive Wachsam-
keit gefordert, denn eine zu spät begonnene
chemisch-synthetische Behandlung konter-
kariert das Ziel der Arzneimitteleinsparung,
da dann häufig wesentlich intensiver und län-
ger behandelt werden muss.

4. Hormone, Impfungen, Dokumentations-
pflicht, Wartezeit, Anzahl der Behandlungen
Für den Ökolandbau gelten bei tierärztlichen
Behandlungen darüber hinaus noch weitere
Einschränkungen. Es folgt eine Zusammen-
fassung der restlichen Punkte, die für den
Tierarzt bedeutsam sind: 

Nur zur Therapie darf im Rahmen einer
tierärztlichen Behandlung eines Einzeltieres
ein Hormon verabreicht werden. Das heißt z. B.
keine Hormone zur Brunstsynchronisation!

„5.5. Zusätzlich zu den oben genannten
Grundsätzen gelten folgende Vorschriften:
a) Die Verwendung von wachstums- oder
leistungsfördernden Stoffen (einschließ-
lich Antibiotika, Kokzidiostatika und an-
derer künstlicher Wachstumsförderer) so-
wie die Verwendung von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z. B. Einleitung oder Synchro-
nisierung der Brunst) oder zu anderen
Zwecken ist verboten. Hormone dürfen je-
doch im Fall einer therapeutischen
tierärztlichen Behandlung einem einzel-
nen Tier verabreicht werden.“2)

Impfungen und z. B. Paramunitätsinducer
(auch gentechnisch hergestellte) sind er-
laubt. Und selbstverständlich sind alle staat-
lich angeordneten Behandlungen von Tieren
und Maßnahmen an Gebäuden erlaubt.

„b) Tierärztliche Behandlungen von Tieren
oder Behandlungen von Gebäuden, Gerä-
ten und Einrichtungen sind, soweit sie
gemäß einzelstaatlichen oder Gemein-
schaftsvorschriften vorgeschrieben sind,
zulässig; dies schließt die Verwendung
immunologischer Tierarzneimittel ein,
wenn in einem spezifischen Bereich, in
dem sich die Produktionseinheit befindet,
anerkanntermaßen Krankheitsfälle aufge-
treten sind.“

Die Dokumentationspflicht betrifft den Land-
wirt, nicht den Tierarzt. Sie geht nicht we-
sentlich über das hinaus, was auch der kon-
ventionell wirtschaftende Betrieb leisten

1) Erwägungsgründe Nr.15 zur EG-VO 1804/99
2) Anhang I B, Nr. 5 „Krankheitsvorsorge und 

Tierärztliche Behandlung“ der EG-Öko-VO
3) Erwägungsgründe Nr.17 zur EG-VO 1804/99
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von Mischinfektionen mit Zestoden und Nematoden oder 
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(adulte und arterielle Larvenstadien); Strongylus edentatus 
(adulte und 4. Larvenstadien im Gewebe); Strongylus equinus 
(adulte). Kleine Strongyliden: Triodontophorus spp. (adulte); 
Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., 
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (adulte und nicht 
inhibierte Larvenstadien im Gewebe). Spulwurm: Parascaris
equorum (adulte und Larvenstadien). Pfriemenschwanz: Oxyuris
equi (Larvenstadien). Magenfadenwurm: Trichostrongylus axei 
(adulte). Zwergfadenwurm: Strongyloides westeri (adulte). 
Rollschwanz: Habronema spp. (adulte). Mikrofi larien: Onchocerca 
sp. microfi lariae (Hautonchozerkose). Lungenwürmer: Dictyo-
caulus arnfi eldi (adulte und Larvenstadien) Zestoden (Band-
würmer): Anoplocephala perfoliata, Anaplocephala magna, 
Paranoplocephala mamiliana. Magendasseln: Gasterophilus spp. 
(Larvenstadien). Bei Fohlen unter 2 Monaten ist eine Infestation 
mit Bandwürmern unwahrscheinlich. Eine Behandlung von 
Fohlen bis zu 2 Monaten wird daher als nicht notwendig 
erachtet. Gegenanzeigen: Nicht bei Fohlen unter 2 Wochen 
anwenden. Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den 
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aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker 
mit. Wartezeit: Pferd: Essbares Gewebe: 35 Tage. Nicht 
anwenden bei Stuten, deren Milch für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen ist. Verschreibungspfl ichtig.Pharmazeutischer 
Unternehmer: Virbac de Portugal Laboratorios, P-2080 
Almeirim; Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, 
D-23843 Bad Oldesloe. 
Zusätzlicher Hinweis: Anwendung während Trächtigkeit 
und Laktation: Das Produkt kann sicher an Stuten 
während Trächtigkeit und Laktation verabreicht werden. 
Packungsgröße: 1 Dosierer mit 7,49 g Gel für 700 kg 
Körpergewicht.

Eraquell®. Wirkstoff: Ivermectin, für Tiere (Pferde). Zusam-
mensetzung: 1 g Paste enthält: arzneilich wirksamer Bestand-
teil: Ivermectin 18,7 mg, wirksamer Bestandteil: Propylenglycol 
811 mg. Anwendungs gebiete: Antiparasitikum zur Behandlung 
und Bekämpfung des Befalls mit folgenden Magen- und 
Darmnematoden, Lungenwürmern, Mikrofi larien und Magen-
dasseln bei Pferden: * Magen- und Darmrund würmer: Große 
Strongyliden Strongylus vulgaris: adulte und arterielle Larven-
stadien (L4); Strongylus edentatus adulte und Larvenstadien im 
Gewebe (L4); Strongylus equinus: adulte. Kleine Strongyliden, 
adulte: Cyathostomum spp; Cylicocyclus spp; Cylicodonto-
phorus spp.; Cylicostephanus spp.; Gyalocephalus sp. Kleiner
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und Magen-Larvenstadien. Gegen anzeigen: Nicht bei Stuten 
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starkem Befall mit Onchocerca microfi lariae, wurden nach der 
Behandlung Ödeme und Juckreiz beobachtet. Diese Reaktionen 
sind vermutlich auf die Abtötung einer großen Anzahl von 
Mikrofi larien zurückzuführen. Diese Erscheinungen klingen 
innerhalb einiger Tage ab, eine symptomatische Behandlung wird 
empfohlen. Das Auftreten von Nebenwirkungen nach 
Anwendung von Eraquell® sollte dem Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit, Diedersdorfer Weg 1, 
12277 Berlin oder dem pharmazeutischen Unternehmer, 
mitgeteilt werden. Meldebögen können kostenlos unter o.g. 
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mer: Virbac de Portugal, P-2080 ALMEIRIM PORTUGAL 
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700 kg Körpergewicht.



muss. Der Bio-Landwirt muss alle angewand-
ten Tierarzneimittel festhalten, also auf jeden
Fall auch pflanzliche Therapeutika und alle
Homöopathika.

„5.6. Müssen Tierarzneimittel verwendet
werden, so sind die Art des Mittels (ein-
schließlich der pharmakologischen Wirk-
stoffe) sowie die Einzelheiten der Diagno-
se, die Dosierung, die Art der Verabrei-
chung, die Dauer der Behandlung und die
gesetzliche Wartezeit genau anzugeben.
Diese Angaben sind der Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die
Tiere oder die tierischen Erzeugnisse als
Tiere oder Erzeugnisse des ökologischen
Landbaus vermarktet werden dürfen. Die
behandelten Tiere sind eindeutig als sol-
che – im Fall großer Tiere einzeln, im Fall
von Geflügel oder Kleinvieh einzeln oder
partienweise – zu kennzeichnen.“2)

Die doppelte Wartezeit für chemische Tierarz-
neimittel im Ökolandbau soll den gewünsch-
ten Verbraucherschutz verbessern. Die Ver-
doppelung der Wartezeit und die 48 Stunden-
Regel betreffen nur die allopathischen Mit-
tel, also alles, das nicht zur Homöopathie zu
zählen ist.

„5.7. Die Wartezeitzwischen der letzten Ver-
abfolgung eines allopathischen Tierarznei-
mittels an ein Tier unter normalen Anwen-
dungsbedingungen und der Gewinnung von
einem solchen Tier stammenden Lebens-
mitteln aus ökologischem Landbau muss
doppelt so lang sein wie die gesetzlich vor-
geschriebene Zeit, bzw. wenn keine Warte-
zeit angegeben ist, 48 Stunden betragen.“2)

Hiervon betroffen sind aber unter anderem
auch die Phytotherapeutika. Ob das notwen-
dig ist? Schließlich wurden die ca. 60 Heil-
pflanzen, die am Lebensmittel liefernden Tier
angewandt werden dürfen, intensiv begut-
achtet, bevor sie in den Anhang II der EWG-
VO 2377/90 („... Höchstmengen für Tierarz-

neimittelrückstände ...“) aufgenommen wur-
den. Mögliche Rückstände wurden als für den
Menschen unbedenklich eingestuft. 

Problematisch ist die Verdoppelung der
Wartezeit auch für die Halter von „minor spe-
cies“ wie z. B. Ziegen, da häufig durch Um-
widmung bereits einmal verdoppelt werden
musste. Besonders schwierig ist diese Rege-
lung auch im Zusammenhang mit Behandlun-
gen zum Trockenstellen.
Bezüglich der Anzahl der Behandlungen gilt
Folgendes:

„5.8. Erhält ein Tier oder eine Gruppe von
Tieren innerhalb eines Jahres mehr als
zwei oder ein Maximum von drei Behand-
lungen mit chemisch-synthetischen allo-
pathischen Tierarzneimitteln oder Anti-
biotika (oder mehr als eine therapeutische
Behandlung, wenn der produktive Le-
benszyklus kürzer als ein Jahr ist), so dür-
fen die betreffenden Tiere oder von diesen
Tieren gewonnene Erzeugnisse nicht als
dieser Verordnung entsprechend verkauft
werden, und die Tiere müssen vorbehalt-
lich der Zustimmung der Kontrollbehörde
oder -stelle die Umstellungszeiträume
gemäß Abschnitt 2 durchlaufen; hiervon
ausgenommen sind Impfungen, Parasi-
ten-Behandlungen sowie von den Mit-
gliedstaaten eingeführte obligatorische
Tilgungspläne.“2)

Die Anzahl der Behandlungen ist also einge-
schränkt, wenn das Produkt unter dem „Bio-
Siegel“ verkauft werden soll. Konkret bedeu-
tet dies: 
• Zweimal chemisch-synthetisch behandeln

bei Mastschwein und Mastgeflügel verhin-
dert die Vermarktung als Öko-Produkt. 

• Eine Kuh und ihre Milch werden erst mit
der vierten Behandlung pro Jahr „ökoun-
tauglich“.

• Diese Vorschrift gilt nicht für Impfungen
und Behandlungen gegen Parasiten.

„Ein Behandlungsgang umfasst den Zeitraum
von der ersten Anwendung eines chemisch-
synthetisch allopathischen Tierarzneimittels
oder Antibiotikums innerhalb einer Therapie
bis zur Genesung des erkrankten Tieres. (Rah-
menrichtlinien der Arbeitsgemeinschaft öko-
logischer Landbau, 2001)“ Diese Aussage ist
auf dasselbe Erkrankungsbild/dieselbe Dia-
gnose zu beziehen (Striezel, A., 2000).

Zusammenfassung
Die Verordnung legt den Schwerpunkt für den
Ökolandbau eindeutig auf die Gesunderhal-
tung der Tiere durch Prophylaxe in der Land-
wirtschaft.

Unter der Nr. 5 des Anhanges I B regelt die
EG-Öko-VO die tierärztlichen Behandlungen
in der ökologischen Tierhaltung. 

Das Wohl des Tieres hat auch im Ökoland-
bau Vorrang, der Tierarzt kann aus diesem Grund
jedes Medikament wählen, das wirksam für die
Indikation und Tierart ist. Er soll möglichst
Phytotherapeutika u. ä. den Vorrang geben.

Die EG-Öko-Verordnung kennt keine Medi-
kamentenauswahl. Der Einsatz der chemi-
schen Tierarzneimittel soll auf das unabding-
bare Mindestmaß beschränkt bleiben.

Der aktuell gültige Text der EG-Öko-Ver-
ordnung (EWG-VO 2092/91 inkl. der EG-VO
1804/99) ist im Internet zu finden auf der
Website des Bundesverbraucherschutzminis-
teriums (BMVEL) unter www.verbrauchermi-
nisterium.de (Rubrik Landwirtschaft, Ökolo-
gischer Landbau, Gesetze/Verordnungen).

Anschrift der Verfasserin: Dr. Regine Koop-
mann, Institut für ökologischen Landbau der
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft,
Trenthorst 32, 23847 Westerau, Tel. (0 45 39)
88 80-3 14, Fax 88 80-1 40, regine.koop-
mann@fal.de
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Verbraucherschutz Nutztiere

Betriebe Tiere

gesamt ökologischer Anteil an gesamt ökologischer Anteil an 
Landbau viehhaltenden Landbau Tieren 

Betrieben gesamt
gesamt

Anzahl in 1000 Prozent 1000 GV1) Prozent

Insgesamt 306,0 11,4 3,7 13 941,5 462,0 3,3

darunter Betriebe mit:

Rindern 198,1 8,7 4,4 9 748,2 394,8 4,1

darunter Milchkühe 121,5 3,5 2,9 4 372,0 109,6 2,5

Schweinen 103,4 2,4 2,4 2 985,3 16,7 0,6

Geflügel 93,6 3,9 4,2 493,6 6,4 1,3

Viehbestand in landwirtschaftlichen Betrieben mit ökologischem Landbau in Deutschland 2003 (aktualisiert am 9. Februar 2005)

1) Großvieheinheiten: Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutztiere aufgrund ihres Lebendgewichts; 1 GV entspricht ca. 500 kg.
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Klinische und pharmakologische
Untersuchungen bestätigen die
hohe Wirksamkeit und die Unbe-
denklichkeit pflanzlicher Arznei-
mittel. Mit einzigartigen Veterinär-
pharmaka aus der Natur erweitert
PlantaVet Ihr Therapiespektrum.
Zum Wohl Ihrer Patienten. 
Wir informieren Sie gerne aus-
führlich, wenn Sie mehr darüber 
erfahren wollen.

Für Ihre Patienten gewinnen
wir das Beste aus der Pflanze.

PlantaVet® GmbH · Biologische Tierarzneimittel 

NATÜRLICH ZUM ERFOLG88339 Bad Waldsee · Tel. 07524/9788-0 · Fax 07524/9788-28
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Fortsetzung folgt ...
Die aktuellen Entwicklungen be-
züglich tierärztlicher Behandlun-
gen in Öko-Betrieben aus Sicht des
Praktikers darzustellen, ist das An-
liegen des Artikels von Dr. Andreas
Striezel im Septemberheft.

Anzeige

Dr. Regine Koopmann studierte Tiermedizin in Han-
nover (1971–1977) und wurde 1980 promoviert. Nach
Jahren in der Praxis und Engagement in einer Natur-
schutzorganisation ist sie seit 2001 im Institut für
ökologischen Landbau der Bundesforschungsanstalt
für Landwirtschaft als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin für den Bereich Tiergesundheit angestellt. Ein
Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Bekämpfung von
Endoparasiten der Nutztiere.
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